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Suggestion for amendment of Article 20:
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Artikel 20: [[[[Europäische Staatsanwaltschaft]]]]

(1) Im Kampf gegen die schwere Kriminalität mit grenzüberschreitenden Bezügen sowie

die illegalen Aktivitäten zum Nachteil der Interessen der Union kann erlässt der Rat einstimmig

nach

Zustimmung des Europäischen Parlaments ein europäisches Gesetz zur Einsetzung einer

Europäischen Staatsanwaltschaft, die aus Eurojust zu entwickeln ist bei Eurojust erlassen. Die

Europäische Staatsanwaltschaft ist zuständig für Fahndung, strafrechtliche Verfolgung und

Anklageerhebung in Bezug auf Personen, die als Täter oder MittäterTeilnehmer schwere

Straftaten begangen haben, wenn letztere mehrere Mitgliedstaaten betreffen, oder Personen, die

als Täter oder Mittäter Teilnehmer Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union

begangen haben, wie sie in dem Gesetz nach Absatz 2 aufgeführt sind. Die Europäische

Staatsanwaltschaft ist zuständig für die Erhebung der öffentlichen Anklage vor den zuständigen

Gerichten der Mitgliedstaaten wegen dieser Straftaten. Die Europäische Staatsanwaltschaft übt

die Leitung und Kontrolle über operative Ermittlungen und Maßnahmen von Europol aus, soweit

Europol eigene Ermittlungskompetenzen übertragen worden sind und Europol auf dieser

Grundlage eigene Ermittlungen führt.

(2) Das in Absatz 1 genannte Gesetz legt die Satzung der Europäischen Staatsanwaltschaft, die

Modalitäten für die Erfüllung ihrer Aufgaben, die für ihre Tätigkeit geltenden Vorschriften sowie

Regeln für die Zulässigkeit von Beweismitteln und für die gerichtliche Kontrolle der von der

Europäischen Staatsanwaltschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben durchgeführten

Verfahrenshandlungen fest.



Explanation:

Schon in der EU-Verfassung sollte festgelegt werden, dass eine Europäische

Staatsanwaltschaft errichtet wird und nicht bloß die Möglichkeit dazu geschaffen wird.

Dabei ist festzulegen, dass die Europäischen Staatsanwaltschaft aus Eurojust zu entwickeln

ist.

Statt Mittäter muss es nach deutscher Terminologie „Teilnehmer“ heißen, da „Mittäter“

schon im Begriff „Täter“ enthalten sind und von der jetzigen Formulierung Anstifter und

Gehilfen nicht erfasst werden.

Zudem sollte die Sachleitungsbefugnis der Europäischen Staatsanwaltschaft gegenüber

Europol präzisiert werden.


